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DWS-Info zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
durch das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
 
 
Ab 01.04.2003 sind die sog. Minijobs neu geregelt. Für die steuerliche Behandlung gilt: 
 
 
1. Die Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte beträgt ab 01.04.2003 monatlich 400,00 €. 

Entrichtet der Arbeitgeber hierfür pauschale Sozialabgaben, so kann er für das Arbeitsentgelt unter 
Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte die Lohnsteuer einschl. Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer mit einem einheitlichen Pauschalsteuersatz in Höhe von insgesamt 2 % erheben (§ 40a 
Abs. 2 EStG nF). 

 
 
2. Für die Sozialabgaben wird bei einem monatlichen Arbeitsentgelt zwischen 400,01 € bis zu einer Gren-

ze von 800,00 € eine sog. Gleitzone eingeführt. Ab 400,01 € besteht danach Versicherungspflicht in al-
len Zweigen der Sozialversicherung. Der Arbeitgeber muss den vollen Arbeitgeberanteil zur Sozialver-
sicherung für das gesamte Arbeitsentgelt entrichten. Beim Arbeitnehmer steigen die Beiträge linear bis 
zum vollen Arbeitnehmeranteil an. In steuerlicher Hinsicht erfolgt ab einem Arbeitsentgelt von 400,01 € 
die individuelle Besteuerung. Eine Pauschalierung ist nicht möglich.  

 
 
3. Für ab 01.01.2003 getätigte Aufwendungen für haushaltsnaher Beschäftigungsverhältnisse, die in ei-

nem inländischen Haushalt ausgeübt werden, ermäßigt sich nach § 35a EStG nF auf Antrag die tarifli-
che Einkommensteuer  
- um 10 %, höchstens 510,00 € bei einer geringfügigen Beschäftigung iS des § 8a SGB IV 
- für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in privaten Haushalten um 12 %, 

höchstens 2.400,00 €  
- und für den Einkauf von Haushaltsdienstleistungen durch einen privaten Haushalt um 20 %, höchs-

tens 600,00 €.  
Diese Aufwendungen können auch als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. Da der 
Antrag auf Lohnsteuerermäßigung 2003 keine Eintragungsmöglichkeiten vorsieht, sollten die Aufwen-
dungen iS des § 35a EStG nF auf einer gesonderten formlosen Anlage geltend gemacht werden.  

 
Die folgenden Schemata verdeutlichen die lohnsteuerliche Behandlung von geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen ab dem 01.04.2003.  
 
 
 
 



 
 

 

 
pauschale Beiträge 5 % bzw. 12 %) zur Rentenversicherung? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pauschale Beiträge 5 % bzw. 12 %) zur Rentenversicherung? 

Lohnsteuer-Pauschalierung § 40a EStG ab 01.04.2003 

nein ja 
Pauschale Steuer 

2 % 

Aushilfstätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft? ja 

nein • Pauschsteuersatz 5 %, wenn 
• typische land- und forstwirtschaftliche Arbeiten ausgeführt werden (bis zur Fer-

tigstellung des Erzeugnisses, kein Vermarkten), 
• die ausgeführten Arbeiten nicht ganzjährig anfallen; eine Beschäftigung mit an-

deren landw. Arbeiten ist unschädlich, wenn deren Dauer 25v.H. der Gesamtbe-
schäftigungsdauer nicht überschreitet, 

• der Arbeitnehmer keine Fachkraft ist, 
• die Beschäftigung des einzelnen Arbeitnehmers nicht mehr als 180 Tage im Ka-

lenderjahr beträgt und 
• der durchschnittliche Stundenlohn im Kalenderjahr 12 € nicht übersteigt. 

nein 
Beschäftigung in 
• geringem Umfang und gegen geringen Arbeitslohn 

(Monatslohn) höchstens 400 € - § 8 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IV oder 

• geringfügige Beschäftigung in Privathaushalt (Mo-
natslohn) höchsten 400 € - § 8a SGB IV-9 

nein ja 
Pauschsteuersatz 20 % 

Kurzfristige Beschäftigung (Aushilfe), weil 
• der Arbeitnehmer nur gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt 

ist (d.h. Tätigkeit jeweils neu und nicht von vorneherein vereinbart) 
• die Beschäftigung nicht als 18 zusammenhängende Arbeitstage dauert (ohne 

arbeitsfreie Samstage, Sonn- und Feiertage, Krankheits- und Urlaubstage), 
• der Arbeitnehmer keine Fachkraft ist, 
• der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 62 € durchschnittlich je Ar-

beitstag nicht übersteigt oder die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren 
Zeitpunkt sofort erforderlich wird und 

• der Arbeitslohn im Kalenderjahr einen durchschnittlichen Stundenlohn von 12 € 
nicht übersteigt. 

nein ja Pauschsteuersatz 25 % 

Versteuerung nach LSt-Tabelle 

Beachte: Bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Lohnsteuer-Pauschalierung ist von den Merk-
malen auszugehen, die sich für das einzelne Dienstverhältnis ergeben. Es ist – im Gegensatz zur 
Sozialversicherung – nicht zu prüfen, ob noch ein Dienstverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber 
bestehet.  



 
 
 

Quelle:  
OFD Erfurt v. 10.01.2003, S 2342 A 43 L 222 

 
 

Schaubild steuerliche Behandlung 400 € Jobs ab 01.04.2003 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ggfs. Zusammenrechnung: 
Option zur normalen RV möglich 

Ausschließliche 
geringfügige Be-

schäftigung in 
Privathaushalten 
und Monatslohn 
übersteigt regel-

mäßig nicht  
400 € 

(§ 8a SGB IV) 

Geringfügig, auf 
Dauer angelegte 

Hauptbeschäftigung 
bzw. geringfügige 

Nebenbeschäftigung 
und Monatslohn 

übersteigt regelmä-
ßig nicht 400 € 

(§ 8 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IV) 

Kurzfristige bzw. 
Saison-

Beschäftigung 
(längstens 

2 Monate oder 
höchstens 

50 Arbeitstage) 

Auf Dauer angelegte 
Hauptbeschäftigung 

bzw.  
Nebenbeschäftigung 
und Monatslohn über-

steigt  
regelmäßig 400 € 

Der Arbeitgeber führt pauschale Arbeitgeberbei-
träge (§ 8a SGB IV: RV 5 %; § 8 A 1 Nr. 1 SGB 

IV: RV 12 %, KV11 %) an die Bundesknapp-
schaft ab. 

Keine Beiträge zur 
Sozialversicherung, 
weil sozialversiche-

rungsfrei 

ja nein 

Der Arbeitgeber entrichtet 
die Lohnsteuer einschl. 
SolZ und Kirchensteuer 

pauschal mit 2 % des Ar-
beitsentgelts an die Bun-

desknappschaft? 

Übernimmt der Arbeitgeber die 
Lohnsteuer durch Pauschalierung 

gem. 
• § 40a Abs. 1 EStG (25 %) bzw. 
• § 40a Abs. 2a EStG (20 %) 

bzw. 
• § 40a Abs. 3 EStG (5 %)? 

Vorlage einer Lohnsteuerkarte 
und Lohnsteuerabzug durch den 

Arbeitgeber nach der hierauf 
eingetragenen Steuerklasse; 

bei Nichtvorlage der Lohnsteuer-
karte Anwendung der Steuer-
klasse VI; in diesem Fall kann 
ein Hinzurechnungsbetrag auf 
der LSt-Karte eingetragen wer-

den. ja ja nein nein 

Der Arbeitslohn bleibt 
bei einer Einkom-
mensteuerveranla-

gung außer Betracht 
(vgl. § 40 Abs. 3 S. 3 

EStG); Der Arbeit-
nehmer wird nicht mit 
Sozialversicherungsbe

iträgen belaset. 

Der Arbeitslohn 
bleibt bei einer 

Einkommensteu-
erveranlagung 
außer Betracht 

(vgl. § 40 Abs. 3 
S. 3 EStG) 

Nach Ablauf des Kalenderjahres 
kann eine Veranlagung bean-

tragt werden (Erstattung der evtl. 
zuviel bezahlten Steuern) 

Sozialversicherung: 
Der Arbeitgeber muss normale Sozialversicherungsbeiträge leisten (kurzfristi-
ge/Saison-Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei); 
 
für Arbeitnehmer bleibt für Tätigkeiten nach 
• §§ 8, 81 SGB VI ein Wert bis 400 € mtl. frei (auch wenn sozialversiche-

rungspflichtige Haupttätigkeit); 
• von 400,01 € bis 800 € gilt eine lineare Gleitklausel (gilt nicht wenn aus 

versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung mehr als 800 €) 
• ab 800€ volle Sozialversicherungspflicht 
• 


